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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 8. November 2023 unter der Nr. 16793/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Webseite mit Fragezeichen: Wofür werden 99.680 Euro ausgegeben? (Folge-

anfrage 15953/J) gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

➢ Wie unterscheidet sich die Einstufung „umfassend abgedeckt“ von einer Bewertung als 
„abgedeckt“? 

 

Grundsätzlich wurde eine vierstufige Bewertung angewendet:  

 

▪ „nicht abgedeckt“ – nur Schwächen 

▪ „geringfügig abgedeckt“ – Schwächen überwiegen 

▪ „abgedeckt“ – Stärken überwiegen, Schwächen vorhanden 

▪ „umfassend abgedeckt“ – nur Stärken 

▪ „keine detaillierten Angaben“ – Bewertung nicht möglich 

 

Zu Frage 2: 

➢ Welche Punktezahl erreichten die einzelnen Angebote? Bitte geben Sie die genaue 
Punktezahl samt einzelner Entscheidungskriterien an. 

 

Es wurde keine Punktezahl vergeben. 
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Zu Frage 3: 

➢ Warum wurde wininnovation als Auftragnehmer ausgewählt, obwohl die Angebote 
von Nr.1 und Nr.2 günstiger waren und ebenfalls als “umfassend abgedeckt“ bewertet 
wurden? 

 

Die Auswahl erfolgte nach dem Bestbieterprinzip, daher war nicht der (sehr geringe) Preisun-

terschied ausschlaggebend, sondern das beste Preis-Leistungsverhältnis. Die Leistungen wur-

den in allen drei Angeboten umfassend abgedeckt. Die Details der geplanten Umsetzung un-

terschieden sich aber bei allen drei Angeboten. Daher wurden die drei Angebote noch einmal 

im Detail verglichen. 

 

Zu Frage 4: 

➢ Welche Kriterien waren für die Auswahl zwischen Nr. 1, Nr.2 und wininnovation aus-
schlaggebend? 

 

Das Angebot von winnovation hob sich vor allem durch ein umfassendes Konzept zur Identifi-

kation und Einbindung von relevanten Stakeholdern ab. 

 

Darüber hinaus wurden die geplanten Veranstaltungen detaillierter beschrieben und über-

zeugten durch einen stark partizipativen und interaktiven Ansatz. 

 

Zu Frage 5: 

➢ Warum wurden Nr. 3 und Nr. 5 in gewissen Bereichen nur als “abgedeckt“ und nicht als 
“umfassend abgedeckt“ bewertet? Welche konkreten Leistungen waren im Vergleich 
zu den anderen Angeboten nicht enthalten? 

 

In den Angeboten 3 und 5 wurden zwar die jeweiligen Leistungen aufgezählt, das genaue Vor-

gehen (z. B.: Ablauf von Veranstaltungen, Vorgehen zur Einbindung von Stakeholdern, ...) 

wurde aber nicht im Detail beschrieben. 
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